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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
der 
Salzkommunikation Berlin GmbH 
Oranienburger Str. 26 
D-10117 Berlin 
im folgenden Salz 
 
§  1  –  Geltungsbereich 
1 .  Diese Al lgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
für a l le Angebote,  Verträge und L ieferungen mit  Sa lz .  
Hiervon abweichende Bedingungen werden nur  aner-
kannt ,  sofern s ie schr if t l ich vere inbart  oder aus-
drück l ich schrift l ich bestät igt  werden.   
2 .  Die jewei l igen Leistungen werden in e igenständi-
gen ,  auf  der Grundlage dieser a l lgemeinen Geschäfts-
bedingungen zu schl ießenden Verträgen oder  
Aufträgen festge legt .  Mündl iche  Nebenabreden wer-
den von den Parteien n icht getroffen.  Änderungen,  
Ergänzungen, Zusicherungen oder Nebenabreden des 
Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit  der  Schr ift -
form und der schr ift l ichen Bestät igung durch beide 
Parteien .   
3 .  Angebote  von Sa lzkommunikation sind freible i-
bend.  Verträge,  Bestel lungen und Aufträge gelten 
erst  dann als  angenommen, wenn sie von Salz  schrift-
l ich bestät igt  worden s ind.  
 
§ 2 – Vergütung 
1 .  Die Vergütung für die jewei l igen Le istungen von 
Salz ergeben s ich aus der aktuel len Preis l iste  oder 
aus den gesondert  abgeschlossenen Verträgen.  
2.  Alle Preise verstehen s ich zuzügl ich der jewei ls  
gesetzl ich  ge ltenden Mehrwertsteuer.  Soweit  laufen-
de Le istungen geschuldet s ind,  ist  der im Ze itpunkt 
der Fä l l igke it  der jewei l igen Forderung ge ltende ge-
setzl iche Mehrwertsteuersatz entscheidend.  
3 .  Bei  erhöhtem Serviceaufwand,  der  s ich z .  B .  aus 
kundenspezif ischen Sicherheitsbestimmungen,  auf-
wändigen Abstimmungsprozessen oder auf  Grund von 
Störungen, die in der  Sphäre  des  Kunden l iegen,  
ergibt ,  ist  Salz berecht igt ,  die  hierdurch verursach-
ten Mehrkosten zu berechnen.   
4 .  Vertragl ich vere inbarte Vergütungen entspre-
chenden den am Tage des Vertragsabschlusses  ge l-
tenden Sätzen .  D iese Sätze können durch Salz mit  
einer Fr ist  von 3 Monaten geändert  werden. Im Fal le 
einer  Erhöhung der Vertragsvergütungen hat der  
Kunde das Recht ,  den Vertrag zum Zeitpunkt  des 
Wirksamwerdens der  Erhöhung zu kündigen .  D ieses 
außerordentl iche Kündigungsrecht muss  jedoch spä-
testens einen Monat nach Erha lt  der  Ankündigung 
ausgeübt werden.  
5 . Kosten für externe Dienstleistungen, etwa Kurier-
dienste ,  Fi lme etc .  s ind nicht  in der Vergütung ent-
halten und werden separat berechnet .  
6 .  Gegen Forderungen von Salz kann der Auftragge-
ber  nur  mit  unwidersprochenen oder  rechtskräft ig 
festgestel lten Forderungen aufrechnen.  
 
§ 3 – Zahlungsbedingungen 
1 .  Al le Zahlungen s ind innerhalb von 10  Werktagen 
nach Rechnungsste l lung ohne Abzug zu leisten.  Salz 
ist  auch berecht igt ,  für  bereits  erbrachte Te i l le istun-
gen Abschlagszahlungen in Rechnung zu  stel len.  
2.  Nach Auftragserte i lung s ind 30% der Vergütung 
fäl l ig ,  nach Abnahme von Pf l ichtenheft ,  Konzept oder 
Gestaltung s ind weitere 30% fä l l ig ,  d ie Restsumme 
wird nach Abnahme vom Auftraggeber und dem Stel-
len e iner  Abschlussrechnung fäl l ig.  

3 .  Soweit  laufende Leistungen geschuldet  s ind,  s ind 
die  monatl ichen Vergütungen jeweils  im Voraus am 
05.  Werktag des Monats ,  in dem die jeweil ige Leistung 
erbracht wird,  zur Zahlung fä l l ig.  
4 .  Gerät ein Kunde mit  einer oder mehreren Zahlun-
gen in Verzug,  so behält  s ich Salz ausdrückl ich ein 
Leistungsverweigerungsrecht vor .   
5 . Im Fal le des Verzugs des Kunden kann Salz Z insen 
in Höhe von 5% über  dem jeweils  ge ltenden D iskont-
satz der Europäischen Zentralbank ver langen.  Die 
Vertragsparte ien s ind darüber hinaus berecht igt ,  e i-
nen höheren Verzugsschaden nachzuweisen.  A l le Zah-
lungen werden zunächst auf  die bisher entstandenen 
Kosten,  die Z insen und schl ießl ich  auf die  Hauptfor-
derung verrechnet .   
 
§  4 –  Eigentumsvorbehalt und Abnahme 
1 .  Bis zur vol lständigen Begle ichung sämtl icher Ver-
gütungsansprüche von Salz aus dem Vertragsverhält-
nis  sowie sonst iger bestehender Forderungen aus der 
laufenden Geschäftsverbindung mit  den Kunden be-
hält  s ich Salz das Eigentum an den gel ieferten Pro-
dukten vor .  Bei  Pfändungen sowie Beschlagnahme 
oder sonst igen Verfügungen durch Dritte hat  der 
Kunde Salz unverzügl ich davon zu benachricht igen 
und Salz a l le Auskünfte  und Unter lagen zur  Verfü-
gung zu ste l len ,  die  zur Wahrung der E igentumsrech-
te von Salz erforder l ich s ind.  Vol lstreckungsbeamte 
bzw. Dritte  s ind auf  den Eigentumsvorbehalt  hinzu-
weisen.  Produkte ,  die  mit  dem von Sa lz bereitgestel l-
ten Material  hergestel l t  werden,  s ind im jewei l igen 
Fert igungszustand E igentum von Salz .  
2 .  Verlangt  keine  der Vertragsparte ien e ine förmli-
che Abnahme oder kommt der von einer Partei  ver-
langte  Abnahmetermin aus einem Umstand,  der vom 
Auftraggeber n icht  zu vertreten ist ,  n icht  zustande,  
gi lt  die  vertragl iche Le istung von Sa lz  mit  zehn Werk-
tagen nach e iner  unwidersprochenen Vorlage abnah-
mefähiger Le istungen oder durch Nutzung durch den 
Auftraggeber a ls  abgenommen.  
 
§  5 –  Gewährleistung 
1 .  Fehlerhafte Service leistungen sowie im Rahmen 
eines Servicevertrages  erbrachte fehlerhafte Liefer-
leistungen werden nach Wahl von Salz durch Instand-
setzung nachgebessert  oder ausgetauscht .  Be i  
mehrfachem Fehlschlagen der Nachbesserung inner-
halb einer angemessenen Frist  kann der Kunde die 
Rückgängigmachung des Vertrages  verlangen.  
2.  Ändert  oder erweitert  der  Kunde e igenständig von 
Salz gel ieferte  Produkte oder lässt  er  solche Ände-
rung oder  Erweiterungen durch Dritte vornehmen, er-
l ischt  jegl iche Gewährleistung von Sa lz .  
3 .  Salz steht n icht e in für  Fehler ,  Störungen oder 
Schäden, die  auf unsachgemäße Bedienung,  Verwen-
dung ungeeigneter Betriebsmitte l  oder  unübl iche Be-
tr iebsbedingungen zurückzuführen s ind.  Soweit  
Änderungen oder Erweiterungen zu e inem Mehrauf-
wand bei  der Suche oder Bese it igung von Mängeln  
oder Störungen führen,  ist  dieser Mehraufwand vom 
Kunden zu  tragen.   
4 .  Die Gewährleistungsfrist  für Werk- oder  L ieferle is-
tungen beträgt 6 Monate nach Lieferung und Abnah-
me.  
5 . Der Auftraggeber muss  im Rahmen der  Gewährleis-
tung von Software gegebenenfa l ls  e inen neuen Pro-
grammstand übernehmen,  es se i  denn,  dies  führt  für 
ihn zu unangemessenen Anpassungs- und Umstel-
lungsproblemen.  
6 .  Der Auftraggeber hat  Salz be i  einer  möglichen 
Mängelbeseit igung nach Kräften zu  unterstützen.  Der 

Auftraggeber hat vor e iner  Fehlerbeseit igung Infor-
mationen,  Daten und Datenträger vol lständig zu s i-
chern,  erforder l ichenfal ls  zu entfernen .  
7 .  Von Salz herausgegebene Leistungsbeschre ibun-
gen oder Spezif ikat ionen oder Inhalte  von Service-
handbüchern stel len ke ine Zus icherungen von 
Eigenschaften dar .   
8 .  Beschafft  oder vertreibt  Salz Produkte von dritten 
Herste l lern oder L ieferanten,  f inden auf d iese  Be-
schaffungen ausschl ießl ich die Gewährleistungs-  oder 
Garantiebest immungen des jewei l igen Herste l lers 
Anwendung.  
 
§  6 –  Haftung 
1 .  Salz ist  nicht für  die R ichtigke it  vom Kunden vor-
gegebener oder im Auftrag des Auftraggebers  erstel l-
ter  und mit  den Le istungen abgenommener und 
veröffentl ichter Daten und Informationen verantwort-
l ich .  
2 .  Für  die Einha ltung der  gesetz l ichen , insbesondere  
der wettbewerbsrecht l ichen Vorschriften be i  den von 
Salz vorgeschlagenen Kommunikationsmaßnahmen ist  
ausdrück l ich der Kunde verantwort l ich .  Der  Kunde 
wird e ine Kommunikatonsmaßnahme erst  dann fre i-
geben,  wenn er s ich von der rechtl ichen Unbedenk-
l ichkeit  überzeugt hat und wenn er bere it  ist ,  das mit  
der  Durchführung der Maßnahme verbundene Risiko 
zu t ragen.  
3 .  Jegliche  Haftung von Salz für Ansprüche , d ie auf 
Grund einer Kommunikationsmaßnahme gegen den 
Kunden erhoben werden,  wird ausgeschlossen . Insbe-
sondere haftet  Salz n icht für  Prozesskosten ,  e igene 
Anwaltskosten des Kunden oder Kosten von Urtei ls-
veröffentl ichungen sowie etwaige Schadens-
ersatzanforderungen  
oder ähnl iche Ansprüche Dr itter .  Für  den Fa l l ,  dass 
Salz wegen Maßnahmen für e inen Kunden se lbst  in 
Anspruch genommen wird ,  hä lt  der  Kunde Salz  schad- 
und k laglos .  Der Kunde hat sämtl iche f inanzie l len  und 
sonstigen Schäden zu  ersetzen .   
4 .  Im Fal le  e ines von Salz  zu vertretenden Verlustes 
von Daten oder Programmen haftet  Salz nur in Höhe 
des Aufwandes,  der –  e ine regelmäßige  Datensiche-
rung des Kunden vorausgesetzt  –  für die Wiederher-
stel lung entsteht  und dadurch s ichergeste l lt  ist ,  dass 
verloren gegangene Daten mit  vertretbarem Aufwand 
wieder hergestel lt  werden können.  Darüber h inausge-
hende Ansprüche sind ausgeschlossen .  
5 . Salz haftet  gegenüber dem Kunden ledigl ich für 
Schäden, die  durch grobe Fahr lässigkeit  oder Vorsatz 
verursacht wurden.   
6 .  Die Haftung von Sa lz  is t ,  soweit  s ich  aus dem vor-
her stehenden nichts anderes  ergibt ,  für entgange-
nen Gewinn ,  Mangelfo lgeschäden und sonst ige 
mittelbare Schäden, sowie für Schäden, deren Entste-
hung be i  Vertragsschluss typischerweise  nicht  vor-
hersehbar waren und für leichte Fahr lässigke it  
ausgeschlossen .  
 
§  7 –  Mitwirkungspfl ichten 
1 .  Der Kunde ist  verpfl ichtet ,  Sa lz  in  jeder Hins icht  
bei  der Leistungserbringung zu unterstützen.  Dies 
betr if ft  insbesondere  die Bereitste l lung entsprechen-
der  Unter lagen,  Informationen,  Kennwörter ,  Hard-  
sowie Software ,  die Sa lz benöt igt ,  um die Le istungen 
zu erbringen.  
2 .  Wenn Salz im Betrieb des Kunden tätig wird ,  s tel lt  
der Kunde geeignete  Räume und Bürokommunikati-
onsmittel  unentgelt l ich  zur Verfügung.  
3 .  Im Fal le der Ver letzung dieser Mitwirkungspf l ich-
ten hat der Kunde für die Mehrkosten ,  die  Sa lz durch 
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Mehrarbeit  oder Verzögerungen entstehen, zu ent-
r ichten .  Im Fa l le e iner erhebl ichen Ver letzung der 
Mitwirkungspfl ichten is t  Salz berecht igt ,  den Vertrag 
fr ist los zu kündigen .   
4 .  Salz ist  berechtigt ,  sämtl iche ihr  aus den Verträ-
gen obl iegenden Verpf l ichtungen und zustehenden 
Rechte auf  Dritte zu übertragen.  Sa lz  trägt Sorge da-
für,  dass dem Kunden h ieraus ke ine Nachtei le  entste-
hen.  Salz ist  weiterh in berecht igt ,  sämtl iche Pf l ichten 
durch Dr itte im Auftrag erfü l len  zu  lassen .  In diesem 
Fal le gewährleistet  Salz a ls  Vertragspartner  die ord-
nungsgemäße Erfü l lung ihrer Vertragsverpf l ichtungen 
gegenüber dem Kunden, und der Kunde n immt die  er-
brachte Leistung a ls  Le istung von Sa lz  an.   
 
§  8 –  Abtretung von Rechten 
1 .  Salz behält  grundsätzl ich al le  Vertr iebs-  und 
Schutzrechte an Gestaltungen , Software ,  Ideen. D ie 
Übertragung von Rechten ist  jewei ls  Te i l  e igener 
schrift l icher Vere inbarungen.  
2.  Al le Entwürfe ,  e lektronischen Dokumente und EDV-
Programme unterl iegen dem Urheberrechtsgesetz.  
Die Best immungen des  Urheberrechtsgesetzes  ge lten 
auch dann,  wenn die erforder l iche  Schöpfungshöhe 
nicht  erre icht  ist .  
3 .  Vorschläge des  Auftraggebers oder se iner  Mitar-
beiter haben ke inen Einf luss auf  die Vergütung.  S ie 
begründen ke in Miturheberrecht .  
4 .  Die Arbeiten dürfen nur für die  vereinbarten Nut-
zungsarten und-  zwecke verwendet  werden. Ohne 
ausdrück l iche Vereinbarung gi lt  a ls  Zweck der  vom 
Auftraggeber bei  Vertragsschluss kennt l ich  gemachte 
Zweck.  Jede weiter gehende Nutzung ist  nur nach 
schrift l icher E inwil l igung von Salz gestattet .  
5 . Die Entwürfe  oder e lektronischen Dokumente oder 
Programme dürfen weder im Origina l  noch be i  der 
Reprodukt ion verändert  werden.  Jede Nachahmung –  
auch von Te i len –  ist  unzuläss ig .  Jeder  Verstoß be-
rechtigt  Sa lz  eine Vertragsstrafe  in  dre ifacher Höhe 
der  vereinbarten Vergütung zu ver langen,  ohne wei-
tere Ansprüche auszuschl ießen.  
6 .  Salz kann dem Kunden ein zeit l ich begrenztes  und 
nicht ausschl ießl iches Nutzungsrecht an Schutzrech-
ten Dr itter ,  die im Rahmen der Erfü l lung dieses Ver-
trages entstehen,  einräumen, sofern dies zwingend 
nach dem Sinn und Zweck dieses  Vertrages erforder-
l ich ist .  
7 .  Eine Übertragung derart iger Rechte,  Le istungen 
und Produkte auf  Dr itte kann nur  mit  Zustimmung von 
Salz gegen eine angemessene Vergütung erfolgen .  
8 .  Vorschläge ,  welche Salz den Kunden unterbreitet ,  
dürfen ohne schr ift l iche Zust immung durch Sa lz nicht  
von anderen Dienstle istern des Kunden erbracht wer-
den , wenn s ie das Le istungsspektrum von Salz  betref-
fen.  
9 .  Leistungen von Salz dürfen ohne Zust immung 
nicht an Dritte weiter gegeben werden. Das betrif ft  
insbesondere Gestaltungs-  und Programmierleistun-
gen , Anwendungen und Produkte an fremde Dr itte oh-
ne Abschluss eines Vertrages mit  Sa lz ,  der dies 
regelt .  
 
§  9 –  Veröffentlichung von Leistungen 
1 .  Der Auftraggeber wird vor  al lem die rechtl iche,  
insbesondere die wettbewerbs-  und kennzeichen-
rechtl iche Zulässigkeit  der Le istungen prüfen.  Salz 
wird e ine externe Prüfung nur auf Wunsch und Kosten 
des Auftraggebers veranlassen.  
2.  Der Auftraggeber erklärt  s ich  damit  einverstan-
den , dass Salz berechtigt  ist ,  den Zugr iff  auf  die  Da-
ten des Auftraggebers  für den Fal l  zu sperren ,  dass 

Ansprüche Dritter auf  Unterlassung erhoben werden 
oder der Auftraggeber  nicht zweife lsfre i  Rechtsinha-
ber  der veröffentl ichten Dokumente und Informatio-
nen ist .  
3 .  Für  den Fa l l ,  dass der  Auftraggeber Inhalte veröf-
fentl icht ,  die  geeignet s ind,  Dritte  in  ihrer  Ehre zu 
verletzen ,  Personen oder Personengruppen zu  be lei-
digen oder zu verungl impfen,  ist  Salz berecht igt ,  so-
fort  den Zugri ff  zu den entsprechenden Inhalten zu  
sperren ,  auch wenn ein  tatsächlicher Rechtsanspruch 
nicht  gegeben sein  sol l te .  Das gle iche gi lt ,  wenn In-
halte nach dem al lgemeinen Rechtsempfinden gegen 
geltendes Recht der Bundesrepubl ik  Deutschland,  der 
Europäischen Union oder Staaten des Veröffentl i -
chungsraumes verstoßen könnten .  Dem Auftraggeber 
ist  es jedoch überlassen, den Beweis für die tatsäch-
l iche Unbedenkl ichkeit  der  Inha lte anzutreten .  
4.  Für  jeden Fa ll  der Zuwiderhandlung gegen eine 
der  vorstehenden Verpfl ichtungen verspricht  der  Auf-
traggeber Salz unter Ausschluss der Annahme eines 
Fortsetzungszusammenhangs die  Zahlung einer Ver-
tragsstrafe  in  Höhe von EUR 5 .000,00 ( in Worten:  
fünftausend Euro) .  
5 . Salz ist  nicht  verpf l ichtet ,  die Veröffent l ichungen 
des Auftraggebers auf  eventuel le Rechtsverstöße zu 
prüfen.  Nach dem Erkennen von Rechtsverstößen oder 
von Inhalten ,  welche gemäß Ziffer 9 .3  unzulässig 
s ind,  ist  Salz berecht igt ,  die  jedwede Veröffentl i -
chung zu sperren .  Salz wird den Auftraggeber  unver-
zügl ich von e iner  solchen Maßnahme unterrichten.  
 
§  10 –  Verschwiegenheitspfl icht  
1 .  Beide Parte ien verpf l ichten sich ,  über al le  ver-
traul ichen Angelegenheiten und Vorgänge ,  die ihnen 
im Rahmen der Tät igke it  zur Kenntnis  ge langen,  St i l l -
schweigen zu  bewahren.  D ie Geheimhaltungsver-
pf l ichtung gi lt  unabhängig von der Form der 
übermittelten Informat ionen (mündl ich,  schr if t l ich ,  
bi ldl ich,  d ig ita l ,  Muster  etc .) .  Ke ine der Parteien darf  
der  Geheimhaltung unterl iegende Informationen ohne 
die  vorher ige schrift l iche Genehmigung der  jewei ls  
anderen Parte i  an Dritte weitergeben.   
2 .  Als Dritte  ge lten n icht  Mitarbeiter von Salz oder 
Unternehmen, derer s ich die Salz zur  Erfül lung der 
vertragl ichen Verpf l ichtungen bedient .  D iese müssen 
jedoch über  die Geheimhaltungsverpf l ichtung infor-
miert  werden und s ich verpfl ichten ,  die  Informatio-
nen ebenfal ls  vertraulich zu behandeln,  s ie nicht 
weiterzugeben und zu keinem anderen als  dem ge-
nannten Zweck zu verwenden.  
3 .  Der Auftraggeber verpf l ichtet  s ich,  von Sa lz  zum 
Zwecke der Erfü l lung dieses Vertrages erhaltene ver-
trauliche  Informationen wie Passwörter oder sonstige  
expl iz it  a ls  vertraul ich ausgezeichnete Informationen 
streng geheim zu ha lten.  
4.  Die vorgenannten Pf l ichten sind auch dann zu  er-
fül len ,  wenn der  Auftraggeber e in Passwort erhält ,  
welches zur Identif iz ierung seiner Person gegenüber 
Salz bei  Abgabe von Erklärungen, die  das Vertrags-
verhältnis  betreffen ,  dient .  
5 . Personen, die  be i  Abgabe e iner  solchen Erklärung 
das Passwort  des  Auftraggebers verwenden, gelten 
gegenüber Salz wider legbar a ls  vom Auftraggeber  für  
die  Abgabe der jewei l igen Erk lärung bevollmächtigt .  
6 .  Sol lten info lge Verschuldens  des  Auftraggebers 
Dritte durch Missbrauch der vertraul ichen Informati-
onen Le istungen von Salz nutzen ,  haftet  der Auftrag-
geber gegenüber Sa lz  auf Nutzungsentgelt  und 
Schadensersatz .  

7 .  Diese Verpf l ichtung gi l t  auch über die Beendigung 
der  zu  Grunde l iegenden Vertragsverhältn isse hinaus 
zwischen den Parte ien fort .   
 
§  11  –  Al lgemeines 
1 .  Erfü l lungsort  ist  S itz von Sa lz .   
2 .  Der Gerichtsstand für  sämtliche Stre it igkeiten ist  
Berl in .  Auf die  Rechtsbeziehung zwischen Kunde und 
Agentur ist  ausschl ießl ich deutsches Recht anzuwen-
den.  
3 .  Dieser Vertrag unterl iegt dem Recht der Bundes-
republik  Deutschland.   
4 .  Sol lte e ine der vorstehenden Bestimmungen un-
wirksam sein,  so gi lt  e ine in ihrem Sinne nahe kom-
mende zuläss ige  Best immung als  vereinbart .  Die 
rechtl iche Unwirksamkeit  e ines Tei ls  der vorstehen-
den Bedingungen ist  auf  die Gült igkeit  des  sonstigen 
Inhalts derse lben ohne Einf luss .  
5.  Änderungen und Ergänzungen sowie Nebenabre-
den , insbesondere Zus icherungen,  bedürfen der 
Schr iftform. D ies gi lt  auch für einen etwaigen Ver-
zicht  auf  dieses Schr ift formerfordernis .   
 
 
Stand: 1 .März 2006 

 


